


3.  Die Beratungsarbeit, die der 
fab e.V. anbietet, ist für die Ratsu-
chenden grundsätzlich kostenfrei.  
 
Teile des Beratungsangebots werden 
durch das Land Hessen bezuschusst. Al-
lerdings ist Beratung, wie es der fab e.V. 
bietet, eine Seltenheit, so dass Anfragen 
aus dem gesamten Bundesgebiet einge-
hen. Daher wirken unsere BeraterInnen 
zusätzlich bei einer bundesweiten Hotli-
ne zum Persönlichen Budget mit, die 
vom Bundesverband ISL e.V. organisiert 
wird.  
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Um die Fülle der Beratungen durch qua-
lifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über den fab e.V. weiterhin kostenfrei 
anbieten zu können, ist Ihre Spende 
wichtig! Bitte vermerken Sie als Verwen-
dungszweck "Beratung". 
 
 

 
 

1. Der freiRAUM, eine Initiative des fab e.V., 
ist ein barrierefreier Treffpunkt für Men-
schen mit und ohne Behinderung.  
 
• Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des freiRAUM organisieren sich 
selbst.  
 
• Sie bieten in Eigenregie unterschiedlichste 
Veranstaltungen und "Offene Treffs" an.  
 
• Der freiRAUM ist für viele weitere Initiativen 
offen, die die Räumlichkeiten nutzen können. 
 
Die Räumlichkeiten des freiRAUM, das Mobili-
ar, Installationen, Strom, Wasser, etc. und für 
Veranstaltungen benötigte Lebensmittel wer-
den vom fab e.V. ebenso finanziert wie ein für 
Koordinationstätigkeiten angestellter Mitarbei-
ter. 
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Wenn Sie diese Initiative unterstützen wollen, 
vermerken Sie als Verwendungszweck Ihrer 
Spende bitte "freiRAUM". 

2.  Der fab e.V. unterhält eine barrierefreie 
Probe- und Übergangswohnung für Men-
schen mit Behinderung.  
 
Ein Zimmer kann angemietet werden,  
 
• wenn z.B. ein junger Mensch mit Behinde-
rung aus dem Elternhaus ausziehen möchte, 
um selbstbestimmtes Wohnen allein oder in 
Gemeinschaft, mit oder ohne Assistenz, aus-
zuprobieren.  
 
• von Menschen, die wegen ihrer Behinderung 
nicht das Krankenhaus verlassen können, weil 
ihre eigene Wohnung nicht auf die neu erwor-
bene Behinderung eingerichtet ist.  
 
• von Personen, die in Alten- oder Pflegehei-
men wohnen und ihre Situation verändern 
wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Spende mit dem Verwendungszweck 
"Wohnung" trägt mit dazu bei, dieses Ange-
bot des fab e.V. weiterhin zu erhalten und 
auszubauen, denn der Bedarf hierfür steigt 
ständig an. 




